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Gemeinde
Langenberg

1. Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 216 „Kampstraße“

Gebietsabgrenzung:

Gemarkung: Langenberg

Größe des
Plangebietes: 0,25 ha

Flur: 43

Flurstücke: 702

Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfahren
während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz - PlanSiG) vom
20.05.2020 (BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
18.03.2021 (BGBl. I S. 353);

Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.07.2020 (BGBl. I
S. 1353);

Die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung
- BauNVO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802);

Die Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des
Planinhaltes (Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802);

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der Fassung
der Bekanntmachung vom14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel
3 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490);

B.  RechtsgrundlagenBestandteile der Satzung zur 1. Änderung des
Bebauungsplanes sind:
A1. Ausschnitt derzeit rechtskräftiger Bebauungsplan
A2. 1. Änderung (Ausschnitt Änderungsgebiet)
B. Rechtgrundlagen
C. Textliche Festsetzungen mit Zeichenerklärungen und

Anmerkungen
D. Sonstige Darstellungen, Anmerkungen und Hinweise zum

Planinhalt

Die Begründung zur 1. Änderung ist beigefügt.

A1. Ausschnitt derzeit rechtskräftiger Bebauungsplan

C. Textliche Festsetzungen mit 
Zeichenerklärungen und Anmerkungen

C.1 Grenzen gem. § 9 (7) BauGB und Abgrenzungen
gem. §§ 1 (4) und 16 (5) BauNVO

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes gem. § 9
(7) BauGB

C.2 Grünflächen gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB

öffentliche Grünfläche

Zweckbestimmung: Parkanlage

Drees Huesmann
Drees & Huesmann
Stadtplaner PartGmbB
Vennhofallee 97
D-33689 Bielefeld
fon +49 5205 7298-0
fax +49 5205 7298-22
info@dhp-sennestadt.de
www.dhp-sennestadt.dePlaner

Norden

40m3020100

Maßstab im Original 1 : 500

14.10.2022 VS
Übersichtsplan M. 1 : 5.000

1. Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 216 „Kampstraße“

Verfahrensstand: Satzung
gem. § 10 (1) BauGB

Gemeinde Langenberg

D Sonstige Darstellungen, Anmerkungen und
Hinweise zum Planinhalt

vorhandene Bebauung

Flurstücksnummer

vorhandene Flurstücksgrenze

Flurbezeichnung

23

Inhalt der Änderungsplanung:

Änderung der Zweckbestimmung für die öffentliche Grünfläche der Erweite-
rungsfläche von "Friedhof" in "Parkanlage".

702

Flur 43

A2. 1. Änderung (Ausschnitt Änderungsgebiet)

Planunterlage
Die Darstellung der Grundstücksgrenzen
stimmt mit dem Katasternachweis
überein.

Stand: 11.03.2022

Die Planunterlage entspricht den Anforde-
rungen des § 1 der Planzeichenverord-
nung.

Kreis Gütersloh - Der Landrat
Abteilung Liegenschaftskataster und
Vermessung

Im Auftrag

Ltd. Kreisvermessungsdirektor

Aufstellungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Langenberg hat am
07.04.2022 beschlossen, diesen
Bebauungsplan gem. § 2 (1) BauGB zu
ändern.
Der Beschluss wurde am 16.08.2022
ortsüblich bekanntgemacht.

Langenberg, den 16.11.2022

Bürgermeisterin

Öffentliche Auslegung
Diese Planänderung hat als Entwurf
einschließlich Text und Begründung gem.
§ 3 (2) BauGB in der Zeit vom 05.09.2022
bis 05.10.2022 öffentlich ausgelegen.
Die öffentliche Auslegung wurde am
16.08.2022 ortsüblich bekanntgemacht.

Langenberg, den 16.11.2022

Bürgermeisterin

Satzungsbeschluss
Diese Planänderung ist gem. § 10 BauGB
und § 7 der Gemeindeordnung für das
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994
(GV.NRW. S. 666) vom Rat der Gemeinde
Langenberg am 03.11.2022 als Satzung
beschlossen worden.

Langenberg, den 16.11.2022

Bürgermeisterin

Bekanntmachung und Inkrafttreten
Der Satzungsbeschluss ist am
………………………. ortsüblich bekannt
gemacht worden. Nach Durchführung der
Bekanntmachung ist die Bebauungsplan-
änderung in Kraft getreten.

Langenberg, den ............................

Bürgermeisterin

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und/oder naturgeschichtliche
Bodenfunde, d. h. Mauern, alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch
Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) ent-
deckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt/Gemeinde als
Untere Denkmalbehörde und/oder der LWLArchäologie für Westfalen/Außenstelle
Bielefeld (Am Stadtholz 24a, 33609 Bielefeld, Tel.: 0521 52002-50; Fax: 0521 52002-39;
E-Mail: lwl-archaeologie-bielefeld@lwl.org) unverzüglich anzuzeigen. Das entdeckte
Bodendenkmal und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf von einer Woche nach
der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Obere Denkmalbehörde die Ent-
deckungsstätte vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Obere
Denkmalbehörde kann die Frist verlängern, wenn die sachgerechte Untersuchung
oder die Bergung des Bodendenkmals dies erfordern und dies für die Betroffenen
zumutbar ist (§ 16 (2) DSchG NRW). Gegenüber der Eigentümerin oder dem Eigen-
tümer sowie den sonstigen Nutzungsberechtigten eines Grundstücks, auf dem Boden-
denkmäler entdeckt werden, kann angeordnet werden, dass die notwendigen Maß-
nahmen zur sachgemäßen Bergung des Bodendenkmals sowie zur Klärung der Fund-
umstände und zur Sicherung weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bodendenk-
mäler zu dulden sind (§ 16 (4) DSchG NRW)."


